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Friedrich H. Steeg
Jacqueline Vogel

Kreuznacherstr.22
55546 Volxheim

Steeg/Vogel * Kreuznacherstr.22 * 55546 Volxheim

Datum: 15.11.2005

Verwaltungsgericht Koblenz

Deinhardplatz 4

56068 Koblenz

zur Klage vom 01.07.2005 / Ihr Aktenzeichen: 1 K 1213/05.KO

Stellungnahme zum Gutachten-Pies vom 21.10.2005

und unsere Zeugenliste

Friedrich H. Steeg und Jacqueline Vogel (Kläger),

Kreuznacher Str.22, 55546 Volxheim

gegen die

Verbandsgemeinde Bad Kreuznach (Beklagte),

vertreten durch den Bürgermeister,

Rheingrafenstraße 2, 55543 Bad Kreuznach

Sehr geehrte RichterInnen des Verwaltungsgerichts Koblenz,

hiermit nehmen wir Stellung zum Gutachten des Sachverständigen Herrn

Dipl.Ing. Pies und überreichen unsere Zeugenliste für die weitere Verhandlung.

1. Stellungnahme zu Aussagen im Gutachten

Das Gutachten des Herrn Pies belegt auf Seite 13 (Mitte), daß Herr Maleton aus-

sagte, „dass die vorgefundenen Einstellungen der Starenabwehrgeräte von Lese-

beginn ab nicht verändert wurden.“ Dies stimmt mit unserer subjektiven Wahr-

nehmung überein, insofern vor dem Wochenende des 17./18. September - also
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vor Lesebeginn - eine wesentlich höhere Belästigung in Bezug auf Häufigkeit und

Intensität der Schallereignisse vorhanden war als danach. Wenn also nach die-

sem Wochenende nichts mehr verändert wurde, so ist damit zumindest doku-

mentiert, daß es diese Differenz vor Lesebeginn im Unterschied zur Zeit nach

Lesebeginn auch durch Veränderungen von Seiten der Betreiber gegeben haben

kann. Die Unterschiede in der Intensität der Schallereignisse innerhalb der Zeit-

spanne nach dem Wochenende bis zum Ende der Weinlese, waren dementspre-

chend wetterbedingt, wie Herr Pies dies im Gutachten ausführt, es sei denn, nicht

autorisierte Personen hätten an den Geräten Veränderungen vorgenommen.

Bei Schallpegelschwankungen vor Ort spielt der Wind eine besondere Rolle. Im

Gutachten auf Seite 14 dokumentiert Herr Pies die verschiedenen Windrichtun-

gen, die zu den Messterminen jeweils festgestellt wurden. Kein einziges Mal war

Westwind (oder SW/NW). Auf Seite 16 unten weist das Gutachten am Beispiel

darauf hin, wie die Ausrichtung der Schallquellen im Zusammenhang mit der

Windrichtung für die Einwirkung der Schallereignisse auf unser Haus verantwort-

lich ist (siehe auch S.15 oben: Windrichtungen am 17.10.2005). Der Wind zu

Zeiten der Messungen blies fast ausschließlich den Schall von unserem Haus weg,

außer den Schallquellen, die in unmittelbarer Nähe aufgebaut und auf unser Haus

gerichtet waren. Damit ist ebenfalls dokumentiert, daß die Effekte der stärksten

Belästigungen, nämlich vor dem Wochenende vom 17./18. September durch die

Messungen nicht dokumentiert werden konnten. Vor dem Wochenende des

17./18. September hatten wir fast ausschließlich Westwindwetterlagen. Wir ver-

weisen auch ausdrücklich auf die Ausführungen des Herrn Pies auf den Seiten 20

(unten) bis 22.

2. Grundsätzliche Zurückweisung einer Relevanz des vorliegenden Gut-

achtens im Zusammenhang mit der Klage

Bereits bei Beauftragung des Gutachtens durch das Gericht (s.o.) war uns (Klä-

ger) nicht klar, welchem juristischen Beweiszweck es dienen soll. Die Mitteilung

des Gerichts über die Beauftragung gibt darüber keinen Aufschluß (Beweisfrage:

„welche Lärmimmissionen ... einwirken“. Dem Titel des Gutachtens - „Ermittlung

der Geräuschimmissionen von Starenabwehrgeräten im Rechtsstreit ... (s.o.)“ -

ist ebenso nicht zu entnehmen, wie die Intention der Klage, nämlich die Aufhe-
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bung der Betriebserlaubnis für die besagten Starenabwehrgeräte nach §7 Abs. 3

LImSchG, vom 16. September 2004, juristisch betrachtet, mit den Ergebnissen

des Gutachtens im Zusammenhang  stehen könnte. Zitat §7 Abs. 3 LImSchG:

„Die Erlaubnis soll nur erteilt werden, wenn die Fernhaltung mit anderen

verhältnismäßigen Mitteln nicht erreicht werden kann.“

Im obigen Zitat findet sich keinerlei Bezug auf den Schallpegel der zu genehmi-

genden Geräte. Es ist im Gegenteil von Anfang an unterstellt, daß jenseits einer

möglichen Überschreitung der Lärmpegel für Mischgebiete, von den Geräten ein

mehr oder weniger zulässiges oder auch nicht zulässiges Quantum Lärm produ-

ziert werden könnte, daß sich aber in jedem Falle auf die Lebens-, Wohn- und

Arbeitssituation in dem betroffenen Gebiet negativ auswirkt. Man könnte auch

sagen: Bei der Frage, ob sich im Betrieb der Geräte evtl. Schallpegel ergeben, die

die Richtwerte übersteigen, wäre bereits die Rechtmäßigkeit einer Genehmigung

nach §7 Abs.3 LImSchG unterstellt gewesen. Gerade diese Rechtmäßigkeit der

Betriebserlaubnis für präventive Dauerbeschallung wird aber durch die Klage

in Frage gestellt und sollte durch den Prozeß nun auch entschieden werden. Das

Gutachten liefert also Daten, die für die Frage der Betriebserlaubnis der Geräte -

insbesondere unter welchen Auflagen oder ohne Auflagen - nicht relevant sind.

Auch durch die Arbeitshilfe (Arbeitshilfe zur immissionsschutzrechtlichen Erlaub-

nis für den Betrieb akustischer Geräte zur Vogelabwehr / Stand: Juni 2004) ist

diese Frage nicht bereits geregelt. Hinweise im Sinne der Klage enthält die Ar-

beitshilfe allerdings schon (S.2-3 sowie S.3-4)! Die Frage, ob und wie die Geräte

in Ihrer Lautstärke einzustellen wären oder in welcher Entfernung zur Ortschaft

sie welche Wirkung entfalten oder nicht, ist eine Frage der Einhaltung der Richt-

werte und der Empfehlungen der Arbeitshilfe. Dies wäre im Falle einer Klage we-

gen Lärmbelästigung jedesmal wieder eine sachverständige Ermittlung/Messung

wert, würde aber nicht die Betriebserlaubnis in der Form als präventive Dauerbe-

schallung in Frage stellen. Es kommt hinzu, daß die Belastung der Anwohner

durch die Starenabwehrgeräte gar nicht im Wesentlichen durch die Lautstärke

der Geräte bestimmt ist, sondern durch die nervtötende Art (widerhallende

Schüsse und langanhaltende Vogelschreie) und Dauer (morgens früh bis abends

spät, in dieser Saison fast über drei Monate hinweg). Daß solche Gesichtspunkte

im Schallgutachten in die Richtwertberechnung teilweise mit eingehen, berührt
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die Prüfung einer Betriebserlaubnis nach §7 Abs. 3 LImSchG überhaupt nicht, da

hier nur zu prüfen ist: ob „die Fernhaltung mit anderen verhältnismäßigen Mitteln

nicht erreicht werden kann“, d.h. die Prüfung erfolgt nach völlig anderen Kriteri-

en (Vermeidbarkeit / Verhältnismäßigkeit) als denjenigen der Schallmessung

oder der Einhaltung der Arbeitshilfe. Letztere Kriterien werden geprüft, insofern

Beschwerden ergehen, die einer Erlaubnis nach §7 Abs. 3 LImSchG nachfolgen.

Die Prüfung, ob „die Fernhaltung mit anderen verhältnismäßigen Mitteln nicht

erreicht werden kann“, erfordert einen der Erteilung der Betriebserlaubnis vor-

angehenden Vergleich mit anderen (evtl. auch akustischen) Methoden der Sta-

renabwehr (Weinbergshut / evtl. sogar unter Zuhilfenahme der gleichen Geräte,

z.B.: per Funk ausgelöst), von denen bereits unterstellt wird, daß sie verträgli-

cher sind als eine präventive Dauerbeschallung, diese aber ebenso wirkungsvoll

und mit vertretbarem Mehraufwand ersetzen können - ebenfalls unter Einhaltung

der Richtwerte für Mischgebiete (sachverständiger Zeuge zu diesen Fragen: Dr.

Bernd Altmayer, DLR-Rheinpfalz, Abteilung Phytomedizin, 67435 Neu-

stadt/Weinstraße).

Ein weiterer Punkt, der die Unerheblichkeit der vorgenommenen Begutachtung

bestätigt, ist die Tatsache, daß auch wir Kläger gegen die Lautstärke der Schuß-

geräte oder der Vogelschreiapparate für sich alleine betrachtet nichts einzuwen-

den haben oder je hatten (Beweis: alle unsere Schriftsätze). Man kann sogar

einräumen, daß wir gegen die zweckmäßige und unmittelbar nützliche Anwen-

dung der mit der Betriebserlaubnis genehmigten Geräte nichts einzuwenden ha-

ben. Unsere Klage richtet sich ausschließlich gegen die Art und Weise der An-

wendung eben dieser Geräte: die präventive Dauerbeschallung!

Die Betriebserlaubnis vom 16.09.2004 differenziert dies nämlich nicht. Sie ent-

hält keinerlei Auflagen im Sinne einer Auslösung nur bei Gefahr (anfliegende Vo-

gelschwärme), wie es in der Arbeitshilfe auf Seite 2-3 empfohlen wird. Im Ge-

genteil: Es wird mit der Betriebserlaubnis vom 16.09.2004 ganz selbstver-

ständlich unterstellt (Seite 2 der Betriebserlaubnis von 1. bis 4.), daß die Ge-

räte für den präventiven Dauerbetrieb genehmigt werden - als wäre es eine den

Geräten innewohnende objektiv-technische Eigenschaft. Wenn bei dieser Be-

triebserlaubnis einfach unterstellt wurde, die Behörde habe eine Erlaubnis ertei-

len müssen, insofern die technischen Auflagen der Arbeitshilfe eingehalten wür-
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den, wäre die Arbeitshilfe selbst im Widerspruch zum §7 LImSchG, denn sie wür-

de bei der als selbstverständlich unterstellten Entscheidung für die präventive

Dauerbeschallung die Prüfung anderer Alternativen - evtl. auch des Umgangs mit

den gleichen Geräten - für überflüssig erachten. Gerade diese Überprüfung, ob

andere verträglichere Methoden zur Verfügung stehen, schreibt jedoch der §7

LImSchg indirekt vor! Auch die Arbeitshilfe enthält im Kapitel „3. Grundsätze

für die Durchführung der Starenabwehr („gute fachliche Praxis“)“ auf

Seite 3 unten bis Seite 4 oben einen eindeutigen Hinweis. Dort heißt es:

„Der Einsatz von Schussanlagen mit regelmäßigen Schussintervallen wird

soweit wie möglich vermieden. Wegen des Gewöhnungseffekts ist ihre Wir-

kung eingeschränkt; Aufwand bzw. Lärmbelästigung sind unverhältnismä-

ßig.“

Die Betriebserlaubnis vom 16.09.2004 enthält keine Begründung und kein

Kriterium für die Erlaubnis, bei akustischer Starenabwehr gerade auf die

präventive Dauerbeschallung zurückgreifen zu müssen. Gezielte akustische

Weinbergshut durch Weinbergshüter wäre zumindest genauso möglich und min-

destens genauso wirksam. Die Betriebserlaubnis vom 16.09.2005 erwähnt noch

nicht einmal andere Methoden, die hier in Volxheim - aus  welchem Grund auch

immer - nicht anwendbar wären. Auf unsere Nachfrage hin wurden Kostengründe

bisher von der Gegenseite - außer in Bezug auf die großflächige Einnetzung von

Weinbergen - stets für nicht relevant erklärt.

Wir hatten also nur die Möglichkeit, der Betriebserlaubnis unter Berufung auf §7

LImSchG zu widersprechen. Unsere Klage hat eine entsprechend modifizierte

Betriebserlaubnis zum Ziel, wie sie uns vom Kreisrechtsauschuß ausdrücklich

verweigert wurde (Ablehnungsbescheid des Kreisrechtsausschusses vom

14.06.2005). Leider wird von Winzern in Volxheim unsere Klage oft dergestalt

mißverstanden, als wollten wir ein Verbot der akustischen Starenabwehr errei-

chen. Auch der Ablehnungsbescheid des Kreisrechtsausschusses vom 14.06.2005

legt in einigen Formulierungen dieses Mißverständnis nahe, obwohl gerade dieser

Ablehnungsbescheid auf die Frage der Weinbergshut ohne präventive Dauerbe-

schallung gezielt eingeht. Die Frage wurde in der Sitzung des Kreisrechtsaus-

schusses am 16.03.2005 eingehend und konstruktiv diskutiert - allerdings ohne
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greifbares Ergebnis. Eine sachliche Begründung im Sinne des §7 LImSchG liefert

der Ablehnungsbescheid nicht, sondern zieht sich - ohne Abwägungen zu treffen -

auf den willkürlichen Standpunkt einer Zumutbarkeit zu Lasten der Anwohner

zurück.

Es muß festgehalten werden, daß das Gutachten dokumentiert, daß durch die

Starenabwehr mittels präventiver Dauerbeschallung eine erhebliche Belastung

der Anwohner besteht. Dem gegenüber ist die Frage der Unter- oder Über-

schreitung der Richtwerte nachrangig. Würde es sich hier um notwendige Pro-

duktionsabläufe handeln, die nicht ersetzt oder verlegt werden können, wäre in

der Folge zu prüfen, ob die Richtwerte für Schallbelastungen überschritten wür-

den. Bei der Starenabwehr in Form der präventiven Dauerbeschallung handelt es

sich jedoch nicht um solche notwendigen Produktionsabläufe, sondern um ver-

meidbare, ganztägig belästigende, präventive Schallimmissionen im Bereich

Pflanzenschutz, die jederzeit mit vertretbarem Aufwand durch andere Maßnah-

men ersetzt werden können. In diesem Sinne ist der §7 LImSchG zu verstehen,

wenn die Rede davon ist, „daß die Erlaubnis nur erteilt werden soll, wenn die

Fernhaltung mit anderen verhältnismäßigen Mitteln nicht erreicht werden kann“

- und zwar ausdrücklich ohne Bezug auf die anderen im Gutachten-Pies unter

„2.5.3. Richtlinien, Normen, Erlasse“ erwähnten Bestimmungen/Normen. Das

LImSchG hat - als Gesetz - doch sicherlich eine allgemeinere bzw. höhere juristi-

sche Wertigkeit als die Anwendung/Durchführung der dem Gesetz untergeord-

neten „Richtlinien, Normen und Erlasse“. Die Erlaubnis für eine präventive Dau-

erbeschallung war daher nicht zu erteilen, insofern eine Prüfung nach §7

LImSchG zu dem Urteil kommt, es gebe „andere verhältnismäßige Mittel“ der

Starenabwehr.

Was wir selbstverständlich täglich jahrein/jahraus aushalten, ohne uns zu be-

schweren oder auch nur die Rechtmäßigkeit der Schallpegel oder diesbezüglicher

Zeitbegrenzungen nachzuprüfen, sind z.B. folgende Schallereignisse: Landwirt-

schaftliche Produktionsgeräusche wie Traktorenlärm und Vernebelungsmaschi-

nenlärm bei den verschiedenen Arbeitsgängen im Weinberg sowie auch direkt

neben unserem Grundstück, gewerbliche Rasenmäher und sonstige Maschinen-

geräusche neben unserem Grundstück sowie lautes Öffnen und Schließen von

Behältern und Transportanhängern, Aufheulen der Erntemaschinen bis in die
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Nacht hinein zur Weinlesezeit. Hier kommt ganztägig der Schall der präventiven

Dauerbeschallung für die Starenabwehr von August bis Oktober hinzu. Daher

stellen wir fest: Für den Zweck der Starenabwehr gibt es verträglichere Alternati-

ven. Dieser zusätzliche tägliche Dauerschall ist - im Unterschied zu den vorge-

nannten unmittelbar produktionsabhängigen Geräuschen - vermeidbar mit zu-

mutbarem Aufwand.

3. Zusammenfassung unserer Stellungnahme:

a) Das Gutachten belegt auf der Grundlage von Stichproben eine starke Bela-

stung an Schallimmissionen durch die akustische Starenabwehr in Volxheim.

b) Das Gutachten befaßt sich ausschließlich mit der Einhaltung/Überschreitung

gesetzlich zulässiger Richtwerte für Schallimmissionen. Es nimmt keinen Bezug

auf andere Methoden der Starenabwehr. Die Ergebnisse des Gutachtens können

die in der Klage geforderte Prüfung nach §7 Abs.3 LImSchG weder leisten noch

ersetzen oder Argumente dafür liefern, die die Notwendigkeit/Berechtigung einer

solchen Prüfung zurückweisen könnten - §7 Abs.3 LImSchG: „Die Erlaubnis soll

nur erteilt werden, wenn die Fernhaltung mit anderen verhältnismäßigen Mitteln

nicht erreicht werden kann.“

c) Das Gutachten unterstellt die präventive Qualität (Dauerbeschallung ohne

konkret drohende Gefahr) der praktizierten Starenabwehr als selbstverständliche

Anwendungsform akustischer Starenabwehr. Präventive akustische Starenabwehr

gehört nicht zu den unvermeidbaren Alltags- oder Produktionsgeräuschen, wird

aber vom Gutachten unhinterfragt damit gleichgesetzt. Ob die präventive Dauer-

beschallung ökonomisch notwendig ist, beurteilt das Gutachten nicht.

d) Die implizit mit der Betriebserlaubnis vom 16.09.2004 behauptete Zulässigkeit

einer Subsumption der Vogelschreigeräte unter die Bestimmungen der für

Schußapparate formulierten Arbeitshilfe von Juni 2004 wird im Gutachten als

Standpunkt ungeprüft übernommen.
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4. Zeugenliste

Wir benennen als Zeugen für Fragen nach Zeiträumen und Intensitäten der Belä-

stungen durch die akustische Starenabwehr in Volxheim in diesem und den letz-

ten Jahren folgende Personen:

x

x

x

x

x

x

Als sachverständigen Zeugen, der zu allen anhängigen Fragen der Vogelabwehr

im Weinbau Auskunft geben wird, benennen wir:

x

(Namen und Adressen der Zeugen sind den Prozeßbeteiligten bekannt.)

Mit freundlichem Gruß

Anlagen:

 Mehrere Emails
von Herrn Fred Wiegland an das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde BadKreuznach und die
Kreisverwaltung Bad Kreuznach vom 14.10.2005 und 23.10.2005, außerdem eine Antwortmail
von Herrn Zillmann, sowie eine Email von Herrn Wiegland vom 17.10.2005 an die Verbands-
gemeindeverwaltung Wöllstein

 zu letzterer Email: Antwortschreiben (Brief) der Verbandsgemeinde Wöllstein vom 20.10.2005
 Internet-Info der Gemeinde Westhofen zur Weinbergshut mit Kosten/ha
 Info der Firma „Aquasol“ über eine neue Methode der optischen Starenabwehr




